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Der Sachverständigenbeweis 

Handlungsempfehlungen für Richter* und Sachverständige* des 

Qualitätszirkels Sachverständigenwesen Südhessen* 

 
Der Sachverständigenbeweis besitzt im Gerichtsverfahren eine hohe Bedeutung. Das Gutachten des Sachverständigen klärt 

entscheidungserhebliche Tatsachen. Es ist zentral für das Urteil des Richters. Vor diesem Hintergrund geben wir Richtern und 

Sachverständigen folgende Handlungsempfehlungen: 

1. Der Beweisbeschluss ist der Arbeitsauftrag für den Sachverständigen. Der Richter fasst den 

Beweisbeschluss präzise. Er legt die zu begutachtenden Tatsachen konkret fest und vermeidet 

Rechtsfragen. Der Richter kann vor Abfassung des Beweisbeschlusses den Sachverständigen 

hören (§ 404a Abs. 2 ZPO). 

 
2. Der Richter muss öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ernennen, es sei denn, 

besondere Umstände erfordern ein anderes Vergehen (§ 404 Abs. 3 ZPO). 

 
3. Richter und Sachverständiger bleiben stets und zeitnah im Austausch. 

 
4. Bei schriftlicher Begutachtung setzt der Richter dem Sachverständigen eine dem   Fall ange-

messene Frist zur Begutachtung,(§ 411 Abs. 1 ZPO). Als Fristbeginn setzt der Richter den 

Eingang des Auftrages mit Akten beim Sachverständigen. 

 
5. Der Sachverständige benennt dem Richter binnen 3 Wochen die voraussichtliche Gesamt-

bearbeitungsdauer, er bestätigt die Fristsetzung, und teilt mit, ob der Kostenvorschuss 

ausreicht. 

 
6. Der Sachverständige stellt bei Unklarheiten des Beweisbeschlusses zeitnah eine Rückfrage 

an das Gericht. 

 
7. Der Sachverständige übermittelt dem Gericht das Gutachten möglichst 3 Monate nach 

Durchführung des Ortstermins. 

 
8. Das Gutachten des Sachverständigen ist für den  Laien verständlich und 

nachvollziehbar abgefasst und für den Fachmann nachprüfbar. 

 
9. Der Sachverständige tritt in der mündlichen Anhörung besonnen auf. Er beantwortet Fragen 

sachlich, verständlich und für den Laien nachvollziehbar. 

 
10. Der Sachverständige stellt seine Rechnung unverzüglich, spätestens binnen 3 Monaten nach 

Abschluss des Auftrages. Der Richter belehrt den Sachverständigen über die Folgen und den 

Fristbeginn (§ 2 Abs. 1 JVEG). 

 
*Zur besseren Lesbarkeit wird die männliche Form gewählt. Davon erfasst werden alle Geschlechter. 

**Der Qualitätszirkel Sachverständigenwesen Südhessen ist eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Bestellungskörperschaften (IHK, 

Handwerkskammer, Architektenkammer, Ingenieurkammer), der Anwaltschaft, von Richtern, Staatsanwälten und öffentlich bestellten und vereidigten 

Sachverständigen.  

 


